
 

 

 

 

Sitzung des Einwohnerrats vom 25. Januar 2017 

 

 

www.riehen.ch 

Reg. Nr. 1.3.1.11 Nr. 14-18.702.02 

 

 

Interpellation Dieter Nill zur Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 

für die Firma ImproWare AG 
 

 

Die Interpellation wird nicht beantwortet, da der Interpellant in einer Sache interpelliert, 

an der er ein unmittelbares persönliches Interesse hat. Gemäss Geschäftsordnung 

des Einwohnerrats der Einwohnergemeinde Riehen § 5 Abs. 2 ist dies nicht zulässig 

(siehe auch Beschlussprotokoll des Einwohnerrats vom 25. Januar 2017). 

 

Riehen, 25. Januar 2017 

 

 

Das Ratsbüro 


